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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Telekom Deutschland GmbH vom 

14.08.2019 bzgl. der 4. Änderung und Erweiterung der Außenbereichssatzung „Varlar“ 

im Ortsteil Osterwick  

 

Anlage II zur SV IX/766  

 

Der Hinweis auf die bestehenden Telekommunikationslinien der Telekom wird zur Kenntnis 

genommen. Die Hinweise zum Umgang mit den bestehenden Telekommunikationslinien im 

Zuge der Baumaßnahme werden zur Kenntnis genommen und im Rahmen der 

Bauausführung berücksichtigt.  

 

Mit der Außenbereichssatzung bestimmt die Gemeinde gem. § 35 (6) BauGB, dass 

Wohnzwecken dienende Vorhaben im Sinne des § 35 (2) BauGB (sonstige nicht privilegierte 

Vorhaben) nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im 

Flächennutzungsplan über Flächen für die Landwirtschaft widersprechen oder die 

Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen. Bauvorhaben sind gem. § 35 (2) 

BauGB somit zulässig, wenn die Erschließung gesichert ist und sonstige weitere öffentliche 

Belange dem Bauvorhaben nicht entgegenstehen.  

 

Der Anregung, Erschließungsflächen, die nicht als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt 

sind, durch ein Leitungsrecht zu sichern, wird nicht gefolgt, da dies über den Regelungsinhalt 

der Außenbereichssatzung hinausgeht.  

 

Die Anregung, die Leitungsverläufe durch die grundbuchliche Eintragung von persönlichen 

Dienstbarkeiten zu Gunsten der Telekom zu sichern, betrifft nicht die Ebene der 

Bauleitplanung und wird daher nicht berücksichtigt.  

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Den Anregungen wird nicht gefolgt. 

 

 

 


